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delikte, z. B. Untreue zum Nachteil so
zialistischen Eigentums gemäß § 161 a 
oder vorsätzliche Beschädigung soziali
stischen Eigentums gemäß § 163 können 
keine Verfehlungen sein.

2. Für die Feststellung, ob eine Ver
fehlung zum Nachteil des sozialistischen 
Eigentums vorliegt, sowie für die Ab
grenzung gegenüber den Eigentumsver
gehen gelten die allgemeinen Kri
terien des § 4 (vgl. § 4 Anm. 2, § 3 
Anm. 2 und 4), die § 160 konkretisiert. 
Der Tatbestand erfordert die Prüfung, 
ob unter Berücksichtigung aller Um
stände der Tat, so vor allem des Scha
dens, der Schuld des Täters und der 
Würdigung seiner gesamten Persönlich
keit, der Diebstahl oder Betrug gering
fügig ist.
Wird durch einen Diebstahl oder Betrug 
ein höherer Schaden verursacht, die Tat 
mit großer Intensität, unter grober Miß
achtung der Vertrauensstellung oder 
anderen erschwerenden Umständen be
gangen, liegt ein Eigentumsvergehen 
(§ 161) vor (vgl. auch OGR126, Ziff. 2.1.1. 
und OGR1 28, Ziff. 4.1.1.).
Für die Feststellung der Verantwortlich
keit für eine Verfehlung gemäß § 160 
müssen die Tatbestandsmerkmale der 
§§ 157, 158 bzw. 159 und die Bestim
mungen des Allgemeinen Teils unter 
Berücksichtigung der spezifischen Be
sonderheiten für Verfehlungen hinsicht
lich der Verantwortlichkeit erfüllt sein 
(§ 4 Abs. 2). Es ist zu prüfen, ob die ob
jektiven Merkmale eines Diebstahls 
oder Betrugs und die subjektiven Vor
aussetzungen strafrechtlicher Verant
wortlichkeit vorliegen, auch wenn keine 
Maßnahmen der strafrechtlichen Ver
antwortlichkeit angewendet werden. 
Die Maßnahmen ergeben sich aus den 
§§ 2, 4, 5, 7 u. 8 der 1. DVO zum 
EGStGB/StPO. Es ist jedoch jeweils nur 
eine der genannten Maßnahmen zuläs
sig. Auch bei Eigentumsverfehlungen 
zieht der Versuch Verantwortlichkeit 
nach sich, da dieser in den Grundtat
beständen der §§ 158, 159 für strafbar

erklärt wird. Inwieweit z. B. bei Dieb
stählen in Selbstbedienungsläden der 
Versuch in Betracht kommt vgl. § 158 
Anm. 3 u. 8.

4. Für die Einschätzung der Gering
fügigkeit ist zunächst Höhe, Ausmaß 
und Art des Schadens von Bedeutung. 
Für die Feststellung der Schadenshöhe 
enthält § 1 Abs. 2 der 1. DVO zum 
EGStGB/StPO ein Kriterium. Danach 
liegt die Schadensgrenze bei 50 Mark, 
die nicht wesentlich überschritten sein 
darf. Das ist ein allgemeiner Richtwert, 
der nicht schematisch anzuwenden ist. 
Überschreitet der Schaden 50 Mark 
nicht wesentlich, kann bei Vorliegen der 
anderen in § 160 genannten Vorausset
zungen die Handlung noch als Verfeh
lung gelten. Beträgt der Schaden zwar 
weniger als 50 Mark, ist der Täter aber 
bereits einschlägig vorbestraft, ist in der 
Regel keine Eigentumsverfehlung mehr 
gegeben (vgl. Stadtgericht Berlin, 
Hauptstadt der DDR, NJ 1973/8,
5. 244).
Um die Schadenshöhe bei bereits be- 
oder genutzten oder aus anderen Grün
den nicht mehr neuwertigen Gegenstän
den zu bestimmen (z. B. lange Lagerung), 
ist nicht der Neuwert der entwen
deten Sache, sondern ihr Zeitwert maß
gebend. Bei eingeführten Waren ist 
vom Inlandpreis bzw. Wiederbeschaf
fungswert auszugehen. Liegt der so er
mittelte Schaden innerhalb der zulässi
gen Geldwertgrenze, ist weiter das 
Ausmaß des Schadens zu prüfen. Der 
Gebrauchswert kann bei einem wich
tigen Instrument, Werkzeug, Maschi
nenteil, Teil- oder Endprodukt oder 
Rohstoff (z. B. Importe) jedoch wesent
lich höher sein oder deren Entwendung 
kann zu erheblichen Störungen (z. B. 
längerer Produktionsausfall) oder Scha
den führen oder hätte diese verursachen 
können. Kannte der Täter diesen Wert 
oder die möglichen Folgen, dann ist 
unter Berücksichtigung des tatsächlichen 
oder möglichen Schadensausmaßes die 
Handlung nicht mehr geringfügig. Ahn-
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